
 

 
 
 
 
Bundesministerium für Finanzen 
Hintere Zollamtsstraße 2b 
1030 Wien 
 
 
per e-Mail: e-Recht@bmf.gv.at 
 
 
Zl. 13/1 13/34 
 
GZ. BMF-280806/0002-I/4/2013 
BG, mit dem das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Bankwesengesetz, 
das Börsegesetz 1989, das Versicherungsaufsichtsgesetz, das 
Punzierungsgesetz 2000, das Gebührengesetz 1957, das Glücksspielgesetz, 
das Bundesfinanzgerichtsgesetz, das Bundespensionsamtübertragungs-
Gesetz und das Entschädigungsgesetz CSSR geändert werden 
(Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz - BMF) 
 
Referent: Hon.-Prof. Dr. Georg Schima, Rechtsanwalt in Wien 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) dankt für die Übersendung 
des Entwurfes und erstattet dazu folgende 
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ALLGEMEINES 
 
Durch den vorliegenden Gesetzesentwurf wird von der verfassungsrechtlich 
eingeräumten Ermächtigung Gebrauch gemacht, für den Bereich der 
Finanzmarktaufsicht eigene verfahrensrechtliche Regelungen zu schaffen. Damit 
sollen vor allem die Besonderheiten der europarechtlich determinierten Aufsicht über 
den Finanzmarkt umgesetzt werden. 
 
Der Finanzmarkt ist im Vergleich zur Gesamtwirtschaft auch unter optimalen 
regulatorischen Bedingungen besonders volatil. Behördliche Maßnahmen bedürfen 
dementsprechend einer erhöhten Effektivität und Durchsetzungskraft. 
 
Die FMA hat im Sinne des sogenannten single rule book sowohl europäische 
Verordnungen mit Gesetzescharakter als auch Durchführungsverordnungen zu 
vollziehen.  
 
Dem Entwurf zufolge berge eine grundsätzlich aufschiebende Wirkung von 
Rechtsmitteln nach nationalem Verfahrensrecht die Gefahr, die genannten 
Regulierungsziele aufgrund der Volatilität des Finanzmarktes und der gleichzeitig 
verspäteten Vollziehbarkeit der Aufsichtsmaßnahme zu vereiteln. 
 
Der liberalisierte Binnenmarkt hat im Finanzsektor zu besonders starken 
Verflechtungen geführt. Diese Entwicklung schlägt sich in einer zunehmend 
gemeinsamen Beaufsichtigung von Kreditinstituten, Versicherungen, 
Wertpapierfirmen, etc durch die nationalen Aufsichtsbehörden im Rahmen von 
Aufsichtskollegien nieder. Könnte eine Maßnahme, die europaweit in 
Aufsichtskollegien abgestimmt ist, je nach der aufschiebenden Wirkung von 
Rechtsmitteln gemäß dem jeweiligen nationalen Verfahrensrecht unterschiedlich 
effektiv vollzogen werden, würde die gemeinsame Beaufsichtigung und das ihr 
zugrunde liegende vollharmonisierte Aufsichtsrecht dem Entwurf zufolge ineffektiv 
werden. Es gelte daher eine mögliche Regulierungsarbitrage zu verhindern. Die 
unabhängig vom jeweiligen nationalen Rechtsmittel vollzogene Aufsichtsmaßnahme 
entspreche den meisten europäischen Jurisdiktionen. 
 
I. ZU ARTIKEL I DES ENTWURFES (ÄNDERUNG DES 

FINANZMARKTAUFSICHTSBEHÖRDENGESETZES) 
 
1. Allgemeines 
 
Die Möglichkeit, gegen Bescheide der FMA künftig ausnahmslos das 
Verwaltungsgericht des Bundes mit Beschwerde anrufen zu können, ist 
begrüßenswert, die undifferenzierte Beschränkung aufschiebender Wirkungen 
auf den Einzelfall hingegen rechtsstaatlich höchst bedenklich. Das Argument, 
Maßnahmen müssten aufgrund der besonderen Volatilität des Finanzmarktes rasch 
und unverzüglich umgesetzt werden, ist sicherlich richtig und erfordert folglich die 
Einräumung einer rascheren Reaktionsfähigkeit der Aufsichtsbehörden. Ob die 
Beschränkung aufschiebender Wirkungen auf den Einzelfall hierfür die 
wirkungsvollste Maßnahme ist, darf aber bezweifelt werden; aus rechtsstaatlicher 
Sicht ist eine solche Maßnahme höchst bedenklich und hat daher zu entfallen. 
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2. Zu § 22 
 
a. Manche der im Allgemeinen Teil der Erläuterungen zum vorliegenden 
Gesetzesentwurf angeführten Maßnahmen, wie die Untersagung der 
Geschäftsleitung bzw der Entzug der Konzession, bilden einen Eingriff in das 
Grundrecht der Erwerbsfreiheit des Betroffenen. Dies könnte nach entsprechender 
Prüfung im Einzelfall nur dann als verhältnismäßig angesehen werden, wenn die 
Interessen der Allgemeinheit, des Kapitalmarktes im Gesamten sowie der Schutz der 
Anlegergelder gegenüber den Interessen des jeweiligen Verfahrensbetroffenen klar 
überwiegen. Die Rechtsfolgen eines Verstoßes durch den Verfahrensbetroffenen 
dienen in diesen Fällen primär dem Schutz der zuvor genannten 
Allgemeininteressen. Andere Rechtsfolgen, wie beispielsweise die Verhängung von 
Geldstrafen (zB § 98 BWG, § 94 WAG, § 15 KMG), haben dagegen pönalen 
Charakter, weshalb die Einräumung aufschiebender Wirkungen in diesen Fällen den 
Allgemeininteressen grundsätzlich nicht zuwider läuft. 
 
Zusätzlich zum jeweiligen Zweck der im materiellen Recht vorgesehenen Strafe 
sollte auch der Grad des Verstoßes durch den Verfahrensbetroffenen im 
Zusammenhang mit der aufschiebenden Wirkung berücksichtigt werden. Im 
Gegensatz zur Zivilgerichtsbarkeit hat weder die Öffentlichkeit noch haben 
Parteienvertreter einen direkten Einblick in die Verfahrenspraxis der meisten 
Aufgabenbereiche der FMA (zB Konzessionserteilungen oder -entziehungen nach 
BWG, WAG, ZaDIG, etc), zumal auch allgemeine Anfragen zur Gesetzesauslegung 
durch Parteienvertreter nur noch nach namentlicher Bekanntgabe des jeweiligen 
Mandanten beantwortet werden. Verfahrensbetroffene sind begreiflicher Weise oft 
skeptisch gegenüber Anfragen unter Nennung des eigenen Namens. Diese Skepsis 
basiert in der Regel auf der damit zusammenhängenden Rechtsunsicherheit und den 
gravierenden rechtlichen Konsequenzen bei Verstößen (vgl § 100 BWG). Die 
Kombination der Nichtbeantwortung anonymisierter Anfragen mit der Begrenzung 
von aufschiebenden Wirkungen bei Verstößen ist jedoch insbesondere aus Sicht des 
Rechtssuchenden problematisch.  
 
Zusätzlich sind in manchen Bereichen auch die Entscheidungsmöglichkeiten der 
FMA begrenzt. Im Zusammenhang mit Konzessionserteilungen kann die FMA 
beispielsweise aus materiell-rechtlicher Sicht abschließend feststellen, ob eine 
Tätigkeit der Konzessionspflicht unterliegt oder nicht. Der Grad der Abweichung, die 
Abgrenzung zwischen Vorsatz, Fahrlässigkeit und einem nicht verschuldeten 
Verstoß gegen eine Konzessionspflicht kann in der Kernfrage, ob eine 
Konzessionspflicht besteht oder nicht, von der FMA nicht berücksichtigt werden. 
Gerade für solche Fälle bietet der derzeitige Gesetzesentwurf noch keine 
ausreichende Differenzierung und nicht genügend Möglichkeiten, um ungewünschte 
Härtefälle zu vermeiden. Eine Möglichkeit, in solchen Grenzfällen den Schutz der 
Allgemeininteressen bei gleichzeitigem Schutz der Interessen des 
Verfahrensbetroffenen zu sichern, wäre die Einräumung einer aufschiebenden 
Wirkung unter Einhaltung gewisser Auflagen. Im Falle der Konzessionspflicht 
könnten die Konzessionsvoraussetzungen beispielsweise die von der FMA konkret 
geforderten Auflagen bilden, die innerhalb einer gewissen Frist vom 
Verfahrensbetroffenen umzusetzen sind. 
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b. In § 22 Abs 2a Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz wird dem 
Verwaltungsgerichtshof dieselbe Frist für die Beschwerde wie der erstinstanzlichen 
Behörde eingeräumt, höchstens jedoch sechs Monate. Insbesondere unter 
Berücksichtigung des Zweckes, rasch und effizient auf Veränderungen am 
Kapitalmarkt reagieren zu können, ist die absolute Begrenzung der Frist im Interesse 
der Verfahrensbeteiligten zu begrüßen.  
 
II. ZU ARTIKEL VI DES ENTWURFES (ÄNDERUNG DES 

GEBÜHRENGESETZES 1957) 
 
1. Zu Z 1 (§ 14 TP 6 Abs 5 Z 1)  
 
a. Die Änderungen im Bereich des Gebührengesetzes dienen zur Anpassung an die 
neue Rechtslage und ändern grundsätzlich nichts an der derzeitigen rechtlichen 
Ausgangslage. 
 
2. Zu Z 2 (§ 14 TP 10 Abs 1)  
 
a. Die Übertragung der Rechtsmittelgebühren im Immaterialgüterrecht aus dem 
Gebührengesetz in das Gerichtsgebührengesetz ist im Zuge der Verlagerung der 
Zuständigkeit in Rechtsmittelverfahren in die ordentliche Gerichtsbarkeit 
systematisch nachvollziehbar. 
 
 
Der ÖRAK ersucht um entsprechende Berücksichtigung dieser Stellungnahme und 
der aus seiner Sicht notwendigen Änderungen des vorliegenden Gesetzesentwurfes. 
 
 
 

Wien, am 18. Februar 2013 
 
 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
 
 
 
 
 

Dr. Rupert Wolff 
Präsident 

 
 
 
 




